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Schriftliche Festsetzungen Fertigung: ....e...c..
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"GE Nord"

Mit Ortlichen Bauvorschriften

der Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl

Entwurf

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB

1 Art der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet- "GE"
(8 1 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO sowie 8§ 1 Abs. 4 bis 6 BauNVO)

1.1.1  Nachfolgend genannten Nutzungsarten sind im Gewerbegebiet zulassig bzw.
ausnahmsweise zulassig.

Zulassig sind:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und o6ffentliche Betriebe,

2. Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

1. Anlagen fur sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche
Zwecke,

2. Eine Wohnung fur Aufsichts- oder Bereitschaftspersonen sowie fir Be-
triebsinhaber oder Betriebsleiter,

3. Bei Gewerbe- und Handwerksbetrieben der Verkauf von auf dem Grund-
stiick produzierter Ware ("Handwerkerprinzip"). Dabei ist die zulassige Ver-
kaufsflache (VKF) auf 10 % bzw. max. 150 m? der Grundflache des Produk-
tionsgebaudes begrenzt.

Unzulassig sind:

. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Windenergie
. Tankstellen,
. Vergnugungsstatten

1

2

3

4. Beherbergungsbetriebe

5. Ferienwohnungen jeglicher Art
6

. Einzelhandel
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2.1
211

2.2
221

2.2.2

2.2.3

Mafd der baulichen Nutzung
(8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 — 20 BauNVO)

Grundflachenzahl GRZ - Geschossflachenzahl GFZ

Die Grundflachenzahl (GRZ) und die Geschossflachenzahl (GFZ) wird ent-
sprechend den Eintragungen im Zeichnerischen Teil festgesetzt.

Hohe und Hohenlage baulicher Anlagen

Die Hohe der baulichen Anlagen wird gemaf 8 18 BauNVO durch Planein-
schrieb als Hochstgrenze festgesetzt (vgl. "Zeichnerischen Teil").

Fur die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen werden die verwendeten
Begriffe wie folgt definiert:

Untere Bezugshohe

- Fur die Bestimmung der Gebaudehthe (GH) ist die untere Bezugshohe
der jeweils héchste Punkt der StraRenoberkante (Hohe der Fertigdecke)
der angrenzenden erschlielRenden Verkehrsflache.

Gebéudehthe GH

- Die Gebaudehohe wird gemessen im Senkrechten zwischen der unteren
Bezugshohe und der Schnittlinie der Aul3enflache der Wand mit der
Oberkante der Dachhaut bzw. bis zum oberen Abschluss der Wand (Dach-
aufkantung). Bei Verspriingen gilt jeweils das grof3te Mal3. Hiervon ausge-
nommen sind Photovoltaik Anlagen.

Die festgesetzte Geb&dudehdhe kann um max. 3,00 m uberschritten werden,
wenn eine Uberschreitung durch betrieblich erforderliche technische Aufbau-
ten und Bauteile, wie Aufzlge, Silos, Krane etc. erforderlich ist. Solche Auf-
bauten und Bauteile durfen dabei in der Summe ihrer Grundflachen lediglich
einen untergeordneten Teil (max. 20%) der Grundflache des Gebaudes aus-
machen.

Bauweise
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 BauNVO)

Fur das Plangebiet wird die mit "a" bezeichnete abweichende Bauweise ge-
maf 8§ 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt.

Abweichend von der offenen Bauweise konnen wird die Lange von Gebauden
innerhalb der Baugrenzen auf 80,0 m beschrankt.
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4 Flachen fur Nebenanlagen
(8 14 Abs. 1, 1a + 2 BauNVO)

4.1 Nebenanlagen gemal § 14 Abs. la + 2 BauNVO, die der Versorgung des
Baugebietes mit Telekommunikation, Elektrizitat, Warme und Wasser sowie
zur Ableitung von Abwasser dienen, sind auch auR3erhalb der Baugrenzen zu-
gelassen, auch wenn fir sie im Bebauungsplan keine besonderen Flachen
festgesetzt sind. Dazu zahlen insbesondere auch E-Ladeeinrichtungen. Unzu-
lassig sind sie in den festgesetzten oOffentlichen und privaten Griinflachen.

4.2 Nebenanlagen gemal 8§ 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der Baugren-
zen zugelassen, aber nicht innerhalb der o6ffentlichen und privaten Grunfla-
chen, auch wenn fir sie im Bebauungsplan keine besonderen Flachen festge-
setzt sind.

4.3 Der Abstand von Nebenanlagen gemal 8 14 Abs. 1, 1a + 2 BauNVO zur 0f-
fentlichen Verkehrsflache muss mind. 1,0 m betragen.

5 Flachen fir Stellplatze und Garagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 4i.Vv.m. § 12 BauNVO)

5.1 Garagen und Carports sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksfla-
che zulassig.

5.2 Stellplatze sind auch auRerhalb der Baugrenzen zulassig, jedoch nicht inner-

halb der ausgewiesenen Grunflachen. Betriebliche Kfz-Stellplatze durfen da-
bei nur Uber das jeweilige private Grundstiick angefahren werden, d.h. nicht
unmittelbar von der Stral3e aus.

6 Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen
(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(Wird noch abgeklart.)

7 Fuhrung von Versorgungsleitungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Im Plangebiet sind die erforderlichen Versorgungsleitungen unterirdisch in den
ausgewiesenen offentlichen Verkehrsflachen zu verlegen.
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8 Grinflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

8.1 Die offentliche Verkehrsgriinflache darf im Bereich des "Lehwegs" pro 6stlich
angrenzendes Grundstick einmal mit einer Breite von max. 6,0 m tberfahren
werden.

8.2 Die privaten Grunflachen - Randeingriinung - im Norden dient der auf3eren
Eingrinung des Baugebiets.

9 Flachen oder Mallhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

(Wird noch ergéanzt.)

10 Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

(Wird noch ergéanzt)

Pflanzliste:

Geholze:

Feld-Ahorn
Hainbuche
Zitter-Pappel
Vogel-Kirsche
Winter-Linde
Feld-Ulme
Stiel-Eiche

Straucharten:

Roter Hartriegel

Hasel

Eingriffeliger Weil3dorn
Gewdhnlicher Liguster
Schlehe

Hunds-Rose
Schwarzer Holunder
Gemeiner Schneeball
Wolliger Schneeball

e on

Acer campestre
Carpinus betulus
Populus tremula
Prunus avium
Tilia cordata
Ulmus minor
Quercus robur

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa

Rosa canina
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum lantana
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11 Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

(Wird noch Uberprift)

11.1 Begrunung von Stellplatzanlagen

Auf den privaten Stellplatzanlagen ist je angefangene vier Stellplatzen min-
destens ein standortgerechter Laubbaum (StU 12/14; 3xv.) gemal} der Arten-
liste im Anhang in unmittelbarer raumlicher Zuordnung zur Stellplatzanlage zu
pflanzen. Die Baumscheibe ist ausreichend zu dimensionieren und mit niedri-
gen, standortgerechten Geholzen zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Bei Ausfall ist Ersatz zu leisten.

Bei den Baumpflanzungen ist die FFL-Richtlinie "Empfehlungen fur Baum-
pflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen fur Neupflanzungen, Pflanzgru-
ben und Wurzelraumerweiterungen, Bauweisen und Substrate" zu beachten.

Dies gilt nicht fur die Stellplatze, die mit einer Photovoltaikanlage Gberdeckt
werden.

11.2  Innere Durchgrinung

Je angefangene 1.000 m2 Grundstucksflache ist mindestens ein standortge-
rechter Laubbaum (StU 12/14; 3xv.) entsprechend der Artenliste im Anhang
anzupflanzen und zu unterhalten. Bei Ausfall ist Ersatz zu leisten.

Das Pflanzgebot zur Eingrinung und Begriinung von Stellplatzanlagen ist an-
rechenbar.

12 Flachen fur Aufschittungen und Abgrabungen und Stitzmau-
ern zur Herstellung des Stralenkdrpers
(8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Werden fur den Ausbau der ErschlieRungsstralen Boschungen erforderlich,
so werden diese im Verhéltnis 1:1,5 in die angrenzenden privaten Grundsti-
cke verzogen. Erforderliche Betonstitzen fir Randsteine etc. sowie Hydran-
ten, Verteilerkdsten oder Kandelaber werden ebenfalls auf den privaten
Grundstiicken angelegt auf einem Gelandestreifen von max. 1,0 m Tiefe ab
dem Rand der Verkehrsflache und sind zu dulden.

Die Grundsticke sind auf StraRenniveau aufzufillen.

13 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Zur Sicherung der vorhandenen und zu erhaltenden Wasserleitung DN 300
werden Teilflachen der FIst.Nrn. 3434, 3436, 3438, 3441, 3442, 3443 und
3446 gemal Planeintrag mit einem Leitungsrecht (Ir. 1) zugunsten der Versor-

gungstrager belastet. Samtliche MalRnahmen innerhalb des ausgewiesenen
Leitungsrechts sind mit dem Versorgungstrager abzustimmen.

rﬁ‘\J\-ﬂ_,r, Seite 5

Planungsbiro Fischer Stand: 30.07.2025



Gemeinde Sasbach a.K. = Bebauungsplan "GE Nord" Planungsrechtliche Festsetzungen

14 Zuordnung landespflegerischer Malinahmen
(89 Abs. 1a, Satz 2i.V.m. § 1a BauGB bzw. § 21 BNatSchG sowie §8 135a-c BauGB)

(Wird noch ergénzt.)
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B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 8§74 LBO

1 Dachgestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Als Dachneigung wird 0-20° festgesetzt.

1.2 Flachdacher und flachgeneigte Dacher (0-7°), die nicht von Photovoltaik be-
legt sind, missen extensiv begriint werden.

1.3 Dacheindeckungen, Dachinstallationen und Fallrohre aus unbeschichteten
Metallen wie Kupfer, Zink und Blei und deren Legierungen sind unzuléssig.

2 Anforderungen an Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

2.1 Werbeanlagen an Gebéauden durfen die Traufkante bzw. den oberen Ab-
schluss der Wand nicht Gberschreiten.

2.2 Werbeanlagen missen einem Abstand von mindestens 20,0 m zur L104 ha-
ben.

2.3 Die Grol3e der einzelnen Werbeanlage darf max. 20 m2, die Summe aller Wer-
beanlagen max. 60 m? betragen.

2.3.1 Im gesamten Plangebiet sind Werbeanlagen mit wechselndem, beweglichem,
blinkendem oder laufendem Licht nicht zulassig. Von Werbeanlagen darf keine
Blendwirkung auf die Verkehrsteilnehmer der dstlich verlaufenden Landes-
stral3e L 104/Wyhler Stral3e ausgehen.

2.3.2 Freistehende Werbeanlagen diurfen max. 6,0 m hoch sein. Die Hohe der Wer-
beanlagen wird definiert als Mal3 von der unteren Bezugsh6he nach Ziff. 2.2.2
der Planungsrechtlichen Festsetzungen bis zur Oberkante der Werbeanlage.

3 Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflachen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1 Gestaltung unbebauter Flachen

Die nicht bebauten und nicht fur Zuwegung, Zufahrten oder Stellplatze befes-
tigten Flachen der Baugrundstiicke sind als Grunflache oder gartnerisch ge-
nutzte Flache insektenfreundlich anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Da-
bei sind vorwiegend einheimische Gehélze zu verwenden.

Auf den Hinweis zum Verbot von Schottergarten wird verwiesen. Auch die Ver-
wendung von Folie mit Rindenmulchabdeckung ist verboten.
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3.2
3.2.1

3.2.2

4.1

4.2

5.1

Gestaltung befestigter Flachen

Zufahrten zu Stellplatzen und die Stellplatze selbst sind soweit dort nicht mit
Gefahrdungen des Grundwassers durch Schadstoffeintrag zu rechnen ist, in
wasserdurchlassigen Belagen mit einer Versiegelungszahl von 0,4 (z. B. Ra-
senfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen 0.4.) auszufuhren.

Zufahrten zu gewerblich genutzten Betriebshofen/Lagerflachen und die Be-
triebshofe/Lagerflachen selbst kdnnen mit wasserundurchlassigen Belagen
befestigt werden.

Einfriedungen
(8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Entlang des o6ffentlichen Verkehrsraums sind offene Einfriedungen sowie He-
cken bis zu einer Hohe von 1,80 m zuléssig. Ausnahmsweise kbnnen grol3ere
Hohen gestattet werden, wenn diese aus Sicherheitsgriinden erforderlich sind.

Einfriedungen aus Kunststoff, Kunststoffummantelung oder Textilbespannung
sind unzulassig.

Ruckhaltung von Niederschlagswasser
(8 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Zur Verringerung des Wasserabflusses ist das Niederschlagswasser der
Dachflachen und der sonstigen Grundstticksflachen der Versickerung zu zu-
fuhren. Hierzu sind auf den Grundstiicken Versickerungsanlagen anzulegen.
Als Bemessungsregen ist ein 5-jahriger Regen anzusetzen. Der Uberflutungs-
nachweis muss fur den 30-jahrigen Regen gefuhrt werden. Die Versickerung
Uber eine 30 cm starke belebte Bodenzone ist anzustreben. Bei Verwendung
einer technischen Anlage ist eine DIBt-Zulassung zwingend erforderlich. Bei
behandlungsbeduirftigem Regenwasser ist eine ausreichende Vorbehandlung
erforderlich, bevor das Wasser der Versickerung zugefuhrt wird. Die Regen-
wasserbehandlung kann Uber eine 30 cm starke belebte Bodenzone oder
technische Filtereinrichtungen (z.B. Bodenfilter, Substratfilter, Filterschachte
etc.) erfolgen. Die Filteranlagen bendtigen eine DiBt-Zulassung. Ein Boden-
gutachten im Baugenehmigungsverfahren hat den Nachweis zu erbringen,
dass die Versickerungsfahigkeit des Bodens hinsichtlich der Bodenbeschaf-
fenheit und der Flachengrdl3e hinreichend und der Mindestabstand der Versi-
ckerungseinrichtung zum MHGW (Mittlerer hdchster Grundwasserstand) von
1 m gegeben ist.
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5.2

Im Bodengutachten, welches den Antragsunterlagen auf wasserrechtliche Er-
laubnis beizufligen ist, sind Angaben zum mittleren héchsten Grundwasser-
stand in m tiber NHN, zur Gelandeoberkante, zu hydrogeologischen Gegeben-
heiten, zu Bodenprofilen und Durchléassigkeitsbeiwerten zu machen. Die An-
bindung an den versickerungsfahigen Untergrund ist mit abgestuftem Material
mit Feinanteilen auszufuhren, welches eine Durchlassigkeit von maximal kf =
1 x 10-4m/s aufweist.

Fur die dezentralen Versickerungsanlagen der privaten Grundstiicksflachen
inkl. eventuell erforderlicher Regenwasserbehandlung ist eine wasserrechtli-
che Erlaubnis beim Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz des Landrats-
amts Emmendingen zu beantragen. Den Antragsunterlagen ist ein Baugrund-
gutachten mit den unter 5.1 benannten Angaben beizufigen. Die Nachweise
fur die Versickerung, Regenwasserbehandlung und ggf. Regenwasserrtickhal-
tung und die Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis sind nach den guil-
tigen DWA-Regelwerken im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu
fuhren.
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C HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1 Fernmeldeanlagen

Fur den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koor-
dinierung mit anderen Baumal3nahmen ist es notwendig, dass Beginn und Ab-
lauf der ErschlieBungsmafinahmen so friih wie mdglich, mindestens 6 Monate
vor Baubeginn der Telekom AG schriftlich angezeigt werden.

2 Kabeltrassen

Fir die Unterbringung der Kabel wird DIN 1998 zugrunde gelegt. Bei Anpflan-
zungen von Baumen ist demnach ein seitlicher Mindestabstand von 2,50 m
zum Erdkabel erforderlich. Ist dies nicht méglich sind zum Kabel hin geschlos-
sene Pflanzringe oder Trennwéande bis in 1 m Tiefe erforderlich.

3 Landratsamt - Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz

3.1 Grundwasserstande

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) stellt
das Einbringen eines Baukdrpers unter MHW eine Gewasserbenutzung dar
und ist ohne Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG der Unteren
Wasserbehorde grundsatzlich unzulassig.

Hinweis der Unteren Wasserbehérde zu Starkregenereignissen

Aufgrund der prognostizierten Zunahme von Starkregenereignissen muss da-
mit gerechnet werden, dass es auch zu Niederschlagsereignissen kommen
kann, die Uber dem Bemessungszufluss fur Mulden-Rigolen-Elementen lie-
gen. Bei solchen Niederschlagsereignissen kann es unter Umstanden zu ei-
nem ungeplanten Einstau der Gebaude oder anderer Flachen kommen.

Auf eine mogliche Uberflutungsgefahr infolge von Sturzfluten bei Starkregen-
ereignissen und auf eine starkregenangepasste Bauweise (z.B., Schutz bei
Lichtschachten, Tlren etc.) wird hingewiesen.
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3.2 Bodenschutz - Allgemeine Bestimmungen

1

Bei BaumalRnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden
abgeschoben wird, wie fur die Erschlie3ung des Baufeldes unbedingt not-
wendig ist. Unnotiges Befahren oder Zerstéren von Mutterboden auf ver-
bleibenden Freiflachen ist nicht zulassig.

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Tren-
nung von Mutterboden und Unterboden durchzufthren.

Bei Gelandeaufschittungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke
des Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw. darf der Mutterbo-
den des Urgelandes nicht Gberschittet werden, sondern ist zuvor abzu-
schieben. Fur die Auffullung ist ausschlief3lich Aushubmaterial (Unterbo-
den) zu verwenden.

Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare
Malfl’ zu beschranken, wo moglich sind Oberflachenbefestigungen durch-
lassig zu gestalten. Zur Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahr-
ten, Stellplatzen usw. werden Rasengittersteine oder Pflaster mit groben
Fugen empfohlen.

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemal zu entsorgen, er darf nicht als
An- und Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt
werden.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Gesundheit von Menschen
oder erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-
schlossen werden kénnen, sind der Unteren Bodenschutzbehérde zu mel-
den.

3.3 Bodenschutz - Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von
Mutterboden

1

Der fur geplanten Grinanlagen und Grabeflachen benétigter Mutterboden
sollte auf dem Baugrundstiick verbleiben.

Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhéhung auf nicht
in Anspruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig
zu verwenden (Grunanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen)
oder wiederverwertbar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flachen in Mie-
ten zwischenzulagern.

Fur die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden max. 2 m
hoch locker aufzuschitten, damit die erforderliche Durchliftung gewahr-
leistet ist.

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen
durch Auflockerung bis zum Anschluss an wasserdurchlassige Schichten
zu beseitigen, damit ein ausreichender Wurzelraum flr die geplante Be-
pflanzung und flachige Versickerung von Oberflachenwasser gewéhrleis-
tet sind.

Die Auftragshéhe soll 20 cm bei Grunanlagen und 30 cm bei Grabeland
nicht Gberschreiten.
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34 Abfallrecht - Hinweise des Landratsamtes, Amt fir Gewerbeaufsicht,
Abfallrecht und Immissionsschutz

1 Im Hinblick auf die abfallwirtschaftlichen Belange ist das Gesetz zur For-
derung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Be-
wirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrwG) vom 24.
Februar 2012 (BGBI. I, Nr. 10, S. 212) sowie die jeweils hierzu erlassenen
Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten und anzu-
wenden. Hiernach gilt u.a. die Pflicht zur vorrangigen Verwertung von an-
fallenden Abféllen vor deren Beseitigung. Die Verwertung von Abfallen,
hierzu zahlt auch Bodenaushub welcher nicht wieder vor Ort eingebaut
wird, hat ordnungsgemalf (also im Einklang mit allen offentlich-rechtlichen
Vorschriften) und schadlos (Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemein-
heit sind nicht zu erwarten, insbesondere keine Schadstoffanreicherung
im Wertstoffkreislauf) zu erfolgen.

2 Grundsatzlich gilt der Vorrang der Abfallvermeidung sowie nachfolgend in
genannter Rangfolge die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Re-
cycling, die sonstige Verwertung (insbesondere energetische Verwertung
und Verfillung) vor der Beseitigung von Abféllen (8 3 Abs. 19 bis 26 und
8 6 KIWG).

3 Die Grundsticke innerhalb des Bebauungsplans unterliegen dem An-
schluss- und Benutzungszwang an die 6ffentliche Einrichtung Abfallent-
sorgung des Landkreises Emmendingen. Die anfallenden Abfélle sind
deshalb der o6ffentlichen Abfallentsorgung zu Uberlassen.

4  Dies gilt auch fur die Siedungsabfalle von Gewerbebetrieben. Diese haben
ebenfalls Abfallbehalter des o6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragers im
angemessenen Umfang, mindestens aber einen Behalter, zu nutzen.

5 In diesem Zusammenhang sind die Belange der Millabfuhr bei der Pla-
nung der ErschlielBungsanlagen im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes mit einzubeziehen.

6 Die Vermischung, einschlief3lich der Verdiinnung, gefahrlicher Abfélle mit
anderen geféahrlichen oder nicht gefahrlichen Abfallen, Stoffen oder Mate-
rialien ist unzulassig (Vermischungsverbot). Grundsatzlich sind anfallende
Abfalle getrennt zu halten und zu behandeln, um den Anforderungen einer
hochwertigen Verwertung gerecht zu werden (Getrennthaltungsgebot).

7 Anfallender Bauschutt (z.B. bei ErschlieBungsarbeiten) ist ordnungsge-
mal} und schadlos in einer zugelassenen Bauschuttrecyclinganlage zu
verwerten; er darf nicht als An- bzw. Auffillmaterial (Mulden, Baugrube,
Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. Falls eine Verwertung aufgrund der
Verunreinigung u.a. mit Schadstoffen nicht moglich ist, ist dieser ord-
nungsgemal auf einer entsprechend zugelassenen Deponie zu beseiti-
gen.

8 Unbrauchbare und/oder belastete Boden sind von verwertbarem Bo-
denaushub zu trennen und vorrangig (eventuell zuvor aufbereitet) der Ver-
wertung oder einer zulassigen Deponierung zuzufuhren. Das Herstellen
von Gemischen aus belasteten und unbelasteten Béden ist unzulassig.
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9 Getrennt zu sammeln und zu entsorgen sind nach der Gewerbeabfallver-
ordnung (GewAbfV) die beim Abbruch der Bestandsgebaude im Plange-
biet anfallenden Fraktionen aus Glas, Kunststoffen, Metallen einschliel3-
lich Legierungen, Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik, Holz, Dammmateria-
lien, Bitumengemische und Baustoffen auf Gipsbasis. Hiertiber hat eine
Dokumentation im Sinne von 8 8 Abs. 3 GewAbfV zu erfolgen. Sollte eine
Trennung technisch nicht moglich oder wirtschaftlich unzumutbar sein, ist
dies entsprechend mit Begrindung zu dokumentieren. Gemischte Abfalle
sind einer Vorbehandlungsanlage bzw. Aufbereitungsanlage im Sinne der
GewADbfV zuzufihren.

10 Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetrof-
fen, ist das weitere Vorgehen mit der Abfallrechtsbehérde des Landrats-
amt Emmendingen (07641/451-5203 o. 5216, E-Mail: gia@landkreis-em-
mendingen.de) abzustimmen.

11 Hinweise des Landratsamtes Emmendingen / Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

1. Gesetz zur Foérderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
vertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. I, Nr. 10, S. 212) zuletzt ge&ndert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | Nr. 40, S.
1739) in Kraft getreten am 24. Oktober 2015. Dieses Gesetz ist entspre-
chend zu beachten und anzuwenden.

2. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemalf und schadlos zu verwerten; er
darf nicht als An- bzw. Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben
usw.) benutzt werden.

3. Bei der Entsorgung mineralischer Abfalle ist das Verwertungsgebot nach
Abschnitt 2 Kreislaufwirtschaft 88 7 und 8 KrWG zu beachten. Nach § 7
Abs. 3 Kr'WG hat die Verwertung ordnungsgemalf und schadlos zu erfol-
gen. Dabei sind die Technischen Regeln ,Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Abfallen“ der Bund/Lander-Arbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

4. Eine Ausnahme stellt die Verwertung von geeignet aufbereitetem Bau-
stoffrecyclingmaterial dar. Die ,Vorlaufigen Hinweise zum Einsatz von
Baustoffrecyclingmaterial® des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg
vom 13.04.2004, Az.: 25-8982.31/37 einschlie3lich Anlage, in Verbindung
mit Erlass vom 10.08.2004, Az.: 25-8982.31/37 und dem Vermerk vom
12.10.2004, Az.. 258982.31/37, zuletzt verlangert durch Erlass vom
10.12.2013. Az.: 25-8982.31/103 behalten bis zum Inkrafttreten der Er-
satzbaustoffverordnung, langstens jedoch bis 31.12.2017 ihre Glltigkeit.

Hinweis:  Grundwasserabstéande sind immer vom Grundwasserhéchststand
(HHW) anzunehmen. Beim Einbau von mineralischen Abfallen in der Zu-
ordnungseinbauklasse (Z) 1.2 soll der Abstand zwischen der Schiuittkor-
perbasis und dem héchsten zu erwartenden Grundwasserstand in der Re-
gel mindestens 2 m betragen (bei Z 1.1 min. 1 m).

Der Einbau von Z 2-Material ist zu dokumentieren.

5. Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffein-
trage bzw. Vermischungen (Vermischungsverbot) entsprechend 8 9 KriwG
mit Bodenmaterial auszuschliel3en sind.
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6. Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetrof-
fen, ist der weitere Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Emmendingen
abzustimmen. Es sind Einrichtungen bis zur Klarung der Laborbefunde zur
Sammlung des Aushubes zu schaffen, z.B. einzelne Mulden mit Abdeck-
planen aufzustellen. Aushub- und Erdarbeiten sind gutachterlich zu beglei-
ten.

7. Unbrauchbare und/oder belastete Bdden sind von verwertbarem Bo-
denaushub zu trennen und vorrangig (eventuell zuvor aufbereitet) der Ver-
wertung oder einer zuldssigen Deponierung zuzufiihren. Das Herstellen
von Gemischen aus belasteten Boden ist unzuléssig.

8. Falls unbelastetes Aushubmaterial nicht auf dem Anfallflurstiick verbleiben
darf/kann, so ist die Verwendung mit dem Landratsamt Emmendingen zu
klaren.

9. Es darf kein teerhaltiges Material zur Aufbereitung gelangen.

10. Auf die Bericksichtigung der Belange der Mullabfuhr bei der Planung der
ErschlieBungsanlagen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplanen
weisen wir hin.

4 Altlasten

Werden bei Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und/oder Geruchsemissi-
onen (z.B. Mineraldle, Teer 0.4.) wahrgenommen, so ist umgehend das Land-
ratsamt Emmendingen (Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz) zu unter-
richten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen.

Bodenbelastungen bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen o-
der erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen
werden kdnnen, sind zudem der unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.

5 Denkmalpflege / Bodenfunde

Hinweis darauf, dass der Geltungsbereich teilweise innerhalb einer archaolo-
gischen Verdachtsflache (Fist. Nrn. 3404,3400, 3397, 3394) liegt:
mogliche romische oder mittelalterliche Siedlung

Nordwestlich des Geltungsbereichs (Denkmalflache Nr. 10) liegen durch Le-
sefunde und die Beobachtung von Erdbefunden deutliche Hinweise auf Sied-
lungstatigkeit verschiedener ur- und friihgeschichtlicher Epochen vor. Hierbei
ist v.a. der Nachweis einer romischen Siedlungsstelle mit Mauerbefunden zu
nennen.

Angesichts dieser Situation ist davon auszugehen, dass im Planungsgebiet
bei Bodeneingriffen mit archaologischen Funden und Befunden - Kulturdenk-
malen gemaR 8§ 2 DSchG - zu rechnen ist bzw. moglicherweise hochrangige
Kulturdenkmale angetroffen werden.

Darlegung der Konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen:

An der Erhaltung archéologischer Kulturdenkmale besteht grundséatzlich ein
offentliches Interesse. Die Denkmaleigenschaft des Pruffalles kann erst nach
einer eingehenden Prifung endgiltig festgestellt oder ausgeschlossen wer-
den.
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Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, miss-
ten frihzeitig im Vorfeld der Baumal3hahmen archaologische Voruntersu-
chungen (Sondierungen) durch das Landesamt fir Denkmalpflege im Regie-
rungsprasidium Stuttgart auf Kosten des Planungstragers durchgefihrt wer-
den. Dazu bietet das Landesamt fiir Denkmalpflege den Abschluss einer 6f-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung an. Hierzu ist vorab eine Besprechung der
beteiligten Partner (Bautrager/Bauherr, Denkmalpflege und ausfihrende Bau-
firmen) notwendig.

Zweck der archaologischen Voruntersuchungen ist es, die archéologische Be-
fundsituation zu klaren und festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nach-
folgender Rettungsgrabungen bedarf, um wenigstens den dokumentarischen
Wert des Kulturdenkmals als kulturhistorische Quelle fur kiinftige Generatio-
nen zu erhalten.

Fur Rettungsgrabungen zur Sicherung der Funde und Befunde ist - je nach
Erhaltung und Umfang der angetroffenen Strukturen - ein Zeitraum von bis zu
mehreren Monaten einzukalkulieren. Die Kosten fur samtliche archaologische
Rettungsmalnahmen hat die Bauherrschaft zu tragen. Dazu bietet das Lan-
desamt fur Denkmalpflege ggf. den Abschluss einer 6ffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen fir
die Rettungsgrabung und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers

Darlber hinaus wird allgemein auf die Einhaltung der Bestimmungen der88 20
und 27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchfiihrung von Baumafl3nahmen
archéologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemafl § 20
DSchG Denkmalbehorde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen.
Archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen,
etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffallige Erd-
verfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in
unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde
oder das Regierungsprasidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verklrzung
der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (8 27
DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archéologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu
rechnen.
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Pflichten des Eigentiimers - § 126 BauGB

Der Eigentumer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fur
Beleuchtungskorper der Stral3enbeleuchtung, einschlieBlich der Beleuch-
tungskorper und des Zubehors, sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fur
ErschlieBungsanlagen gemal § 126 BauGB auf seinem Grundstiick zu dul-
den.

Nachbarrecht

Die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) sind insbesondere im
Hinblick auf Bepflanzung und Einfriedung von Grundstticken zu beachten.

Hinweise des geologischen Landesamtes

Bei etwaigen Fragen im Zuge der weiteren Planungen werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen.

Wasser-Transportleitung DN 300

Das Verfahrensgebiet wird von einer Wasser-Transportleitung DN 300 ausge-
hend vom Tiefbrunnen zum Hochbehélter Eichert durchquert.

Innerhalb des Schutzstreifens ist die Leitung von Bebauung und massiver Be-
pflanzung, z. B. durch Baume, freizuhalten. Der Bestand und sichere Betrieb
der Leitung darf weder beeintrachtigt, noch durfen die Betriebsmittel gescha-
digt werden. Verkehrsflachen im Schutzbereich der Leitung mussen mit einem
StralBenaufbau fur Schwerlastverkehr ausgelegt werden und eine Minde-
stuberdeckung der Leitung von 1,5 m aufweisen. Bei der Ausfuhrungsplanung
ist die Tiefenlage der Leitung im Zuge der Grundlagenermittiung zu erheben.

Freiburg, den 30.07.2025 SHN/HOF Sasbach a.K., den .........ccccceevieeieeennnnn.

PLANUNGSBURO FISCHER rJA"\-F‘—(]_A Dégele, Ulrike

GunterstalstraBe 32 = 79100 Freiburg i.Br 11.08.2025
Tel. 0761/70342-0 = info@planungsbuerofischer.de

Fax 0761/70342-24 = www.planungsbuerofischer.de .

Herr Kopp, Bilrgermeister

& 173Fest02, GE Nord.docx
Seite 16

Planungsbiro Fischer Stand: 30.07.2025



		2025-08-11T09:21:58+0000
	Dägele, Ulrike




